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An alle 
mittleren und höheren Schulen 
In Kärnten 
 

  

Information zu Rundschreiben Nr. ͮͭ/ͮͬͮͰ 

Aufnahmsverfahren - Übertritt in ͭ. Klasse AHS und BMHS sowie ͱ. 
Klasse AHS 

    

In letzter Zeit werden immer wieder Fragen in Bezug auf das Aufnahmeverfahren-Übertritt in 
die ͭ. Klasse AHS und BMHS sowie ͱ. Klasse AHS (rechtliche Grundlagen: §ͱ und § ͲͰ 
Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. Ͱͳͮ/ͭ͵ʹͲ idgF, Verordnung über das Verfahren zur 
Aufnahme in Schulen, BGBl. II Nr.ͯͭͳ/ͮͬͬͲ in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. ͭ ͮ/ͮͬͭ͵) 

an die Bildungsdirektion Kärnten herangetragen. 

Festzuhalten ist: 

Anträge auf Aufnahme können bei mehreren Schulen gestellt werden. Dabei ist jedenfalls das 
Original der Schulnachricht vorzulegen.  

Ein Schulplatz kann nur von der Schule, bei der zuerst die Anmeldung erfolgte vorläufig 
zugewiesen werden. 

Die Erstwunschschule bestätigt die Anmeldung auf dem Original und der Kopie der 
Schulnachricht mit Schulstempel und Datum und unter Anführung der weiteren 
Wunschschulen (gereiht). 
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Das Original der Schulnachricht ist den Aufnahmewerber:innen auszuhändigen. An der Schule 
verbleibt eine Kopie. 

 

Klagenfurt am Wörthersee, ͭͬ.ͭͮ.ͮͬͮͰ 
Für die Bildungsdirektorin  

 


